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Einleitung

A. Problemstellung

Im Sozialrecht gilt es gemeinhin als herausfordernd, Grundsätze mit allgemei-
ner Gültigkeit über die verschiedenen Leistungsbereiche hinweg zu identifizieren.1 
Eine Ursache hierfür ist die allgemeine Schwierigkeit, die mit der Feststellung von 
Grundsätzen einhergeht.2 Unabhängig von dem konkreten Begriffsverständnis 
werden Grundsätze stets mit einem überschießenden normativen Gehalt in Ver-
bindung gebracht, welcher einzelnen Regelungen lediglich im Verborgenen zu-
grunde liegt, und zugleich über sie hinaus wirkt.3 Für die Feststellung von Grund-
sätzen muss daher stets die Aufgabe bewältigt werden, abstrahierend hinter oder 
über den expliziten Regelungsgehalt einzelner Regelungen hinaus zu blicken.4 
Bei der Feststellung von Grundsätzen mit allgemeiner Gültigkeit im Sozialrecht 
wird diese Aufgabe zusätzlich dadurch erschwert, dass sich diese Grundsätze auf 
einen großen, unübersichtlichen Bezugs- und Anwendungsbereich beziehen und 
die Abstraktion hinsichtlich einer Vielzahl von Leistungsbeziehungen und Be-
dürfnissen erfolgen muss.5

Für den Themenkomplex der Selbstbeschaffung und nachträglichen Kosten-
erstattung6 könnte diese Hürde jedoch bereits überwunden worden sein. Das BSG 

	 1	Vgl. etwa die Gegenrede zum Vorschlag einer allgemeinen Kodifikation des Leistungs
erbringungsrechts von Landauer, Rechtsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht I, S. 347, 
349 oder das Vorbringen zur vergleichbaren Schwierigkeit einer allgemeinen sozialrechtlichen 
Dogmatik von Becker, Rechtsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht I, S. 11, 12.
	 2	Vgl. Möllers, Juristische Methodenlehre, § 9 Rn. 21, 26; Landauer, Rechtsdogmatik und 
Rechtsvergleich im Sozialrecht I, S. 349.
	 3	Siehe in dieser Allgemeinheit etwa Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fort-
bildung des Privatrechts, S. 1, 2, der für jegliche in diesem Zusammenhang bestehende Kon-
zepte beschreibt, dass diese mit einer die einzelnen Regelungen übersteigenden „rechtsgrund-
sätzlichen Bedeutung“ einhergehen und in deren Zusammenhang „Etwas“ in den einzelnen 
Regeln „schlummern“ und über diese hinaus „entdeckt“ werden müsse; für die Bezeichnung 
dieses „Etwas“ als „überschießender normativer Gehalt“ sowie für die Ableitung aus verschie-
denen Normen siehe Reimer, Juristische Methodenlehre, Rn. 599, 601; ebenso in der abstrakten 
Beschreibung der synonym verwendete „allgemeine Rechtsprinzipien“: Möllers, Juristische 
Methodenlehre, § 9 Rn. 21, 23.
	 4	Vgl. für dieses Vorgehen Reimer, Juristische Methodenlehre, Rn. 599, 601.
	 5	Vgl. Landauer, Rechtsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht I, S. 347, 349. 
	 6	Aufwendungserstattung und Kostenerstattung werden im Gesetz und somit auch in der 
vorliegenden Arbeit synonym verwendet. Da in Zusammenhang mit der Selbstbeschaffung aber 
häufiger auf eine Kostenerstattung abgestellt wird, wird auch in der vorliegenden Arbeit haupt-
sächlich diese Bezeichnung gebraucht.
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nimmt an, dass in diesem Zusammenhang ein „allgemeiner Rechtsgedanke des 
Sozialrechts“ besteht, der, wie ein allgemeiner Grundsatz, einen überschießenden 
normativen Gehalt aufweist und unabhängig von einzelnen Regelungen im ge-
samten Sozialrecht Gültigkeit hat.7 Konkret soll es „Ausdruck eines allgemeinen 
Rechtsgedankens im Sozialrecht“ sein, dass sich ein Sach- oder Dienstleistungs-
anspruch in einen Anspruch auf Kostenerstattung nach selbstbeschaffter8 Leistung 
„umwandelt“, wenn ein Eil- oder Notfall vorliegt oder eine rechtswidrige Leis-
tungsablehnung durch die Leistungsträger9 erfolgt.10 Leistungsberechtigte könnten 
statt der geschuldeten Sach- oder Dienstleistungen in Eil- oder Notfällen und bei 
einer rechtswidrigen Leistungsablehnung somit eine Sach- oder Dienstleistung 
selbst beschaffen und von dem zuständigen Leistungsträger die nachträgliche Er-
stattung ihrer aufgewendeten Kosten verlangen. 

Nach dem BSG hat der Gesetzgeber diesen „allgemeinen Rechtsgedanken“ teil-
weise normiert, z. B. in § 13 Abs. 3 SGB V.11 In Bereichen, in denen eine gesetzliche 
Regelung eines Anspruchs auf Kostenerstattung nach selbstbeschaffter Leistung 
fehlt, z. B. im SGB II12, SGB VI und SGB XI, kann der „allgemeine Rechtsgedanke“ 
nach der Rechtsprechung aber auch als solcher direkt zur Anspruchsbegründung an-
gewendet werden.13 Alternativ kann in diesen Fällen ein Kostenerstattungsanspruch 
nach selbstbeschaffter Leistung über eine bereichsübergreifende analoge Anwen-
dung der normierten Ansprüche, z. B. des § 13 Abs. 3 SGB V, begründet werden.14 

	 7	Siehe für die entsprechende Anwendung nur: BSG, Urt. v. 19. 8. 2010 – B 14 AS 10/09 R, 
SozR 4–4200 § 23 Nr 10; BSG, Urt. v. 23. 5. 2013 – B 4 AS 79/12 R, SozR 4-4200 § 24 Nr 5, 
Rn. 21.
	 8	Anlehnend an die gesetzliche Bezeichnung (vgl. etwa § 36a Abs. 3 SGB VIII und § 18 
SGB IX) wird das Verb getrennt (z. B. Berechtigte haben sich eine Leistung selbst beschafft), 
das Adjektiv (z. B. die selbstbeschaffte Leistung) und das Substantiv (z. B. die Selbstbeschaf-
fung und nachträgliche Kostenerstattung) hingegen zusammengeschrieben.
	 9	Die vorliegende Arbeit verwendet eine geschlechtergerechte Sprache. In Fällen, in denen 
eine geschlechtsneutrale Bezeichnung nicht zur Verfügung steht, wird – vorbehaltlich historisch 
bedingter Kontexte – auf eine Doppelnennung der weiblichen und männlichen Form zurück-
gegriffen. Bei nicht personalisierte Entitäten mit Legaldefinition wird zudem die gesetzliche 
Terminologie beibehalten, daher im Folgenden vor allem „der“ oder „die“ Leistungsträger (§ 12 
SGB I).
	 10	BSG, Urt. v.  19. 8. 2010  – B 14 AS 10/09 R, SozR 4–4200 § 23 Nr 10; BSG, Urt. 
v. 23. 5. 2013 – B 4 AS 79/12 R, SozR 4–4200 § 24 Nr 5, Rn. 21.
	 11	BSG, Urt. v. 30. 10. 2001 – B 3 KR 27/01 R, BSGE 89, 50, 57.
	 12	§ 30 SGB II erfasst lediglich den Anspruch des § 28 SGB II. Für andere Bereiche des SGB II 
besteht kein entsprechender Kostenerstattungsanspruch.
	 13	BSG, Urt. v.  19. 8. 2010  – B 14 AS 10/09 R, SozR 4–4200 § 23 Nr 10; BSG, Urt. 
v. 23. 5. 2013 – B 4 AS 79/12 R, SozR 4–4200 § 24 Nr 5, Rn. 21.
	 14	BSG, Urt. v.  5. 10. 1995  – 2 RU 47/94, SozR 3–2200 § 557 Nr 1 (SGB VII); BSG, 
Urt. 20. 3. 2007  – B 2 U 38/05 R, SozR 4–1300 § 48 Nr 10, Rn. 13 (SGB VII); BSG, Urt. 
v. 15. 11. 2007 – B 3 P 9/06 R, SozR 4–3300 § 40 Nr 7, Rn. 23 (SGB XI).
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In der Vergangenheit konnte auf diese Weise beispielsweise einem Versicherten, 
der im Rahmen des SGB XI nach einer zu Unrecht erfolgten ablehnenden Entschei-
dung die Aufwendungen für eine stationäre Pflegeleistung zum Teil aus eigenen 
Mittel aufwendete, auch ohne gesetzliche Bestimmung Kostenerstattung gewährt 
werden.15 In gleicher Weise wurde entschieden, als eine Erstausstattung einer Woh-
nung nach § 24 Abs. 3 SGB II als Sachleistung zu Unrecht abgelehnt wurde: Die 
Leistungsberechtigte konnte sich die Sachleistung eigenständig beschaffen und 
erhielt anschließend die aufgewendeten Kosten von dem Leistungsträger ersetzt.16 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Annahme des BSG tatsächlich zu-
trifft und der Selbstbeschaffung und nachträglichen Kostenerstattung17 tatsächlich 
ein solcher überschießender normativer Gehalt mit allgemeiner Gültigkeit in Form 
eines „allgemeinen Rechtsgedankens des Sozialrechts“ zukommt. Die Instanz-
rechtsprechung18 und die Literatur19 stimmen dem BSG neben vereinzelten Aus-
nahmen20 zwar überwiegend zu oder gehen jedenfalls in irgendeiner Form selbst 
von einer Verbindung zwischen den normierten Kostenerstattungsansprüchen nach 
selbstbeschaffter Leistung aus21. Bei näherer Betrachtung ergeben sich jedoch ver-
schiedene Zweifel. 

Sucht man etwa nach einer Rechtfertigung oder Herleitung dieses „allgemeinen 
Rechtsgedankens“, so stellt man fest, dass sich eine solche weder aus der aktuel-
len Rechtsprechung des BSG noch aus der Instanzrechtsprechung oder der aktuel-
len Literatur ergibt: Das BSG verweist im Rahmen der aktuellen Anwendung des 
„allgemeinen Rechtsgedankens“ lediglich auf vorangegangene Entscheidungen, in 
denen ein solcher Anspruch bereits angenommen wurde, ohne hierbei einen inhalt-
lichen Grund anzugeben oder eine Rechtfertigung aus den angegebenen Urteilen 

	 15	BSG, Urt. v. 30. 10. 2001 – B 3 KR 27/01 R, BSGE 89, 50, 56 ff.
	 16	BSG, Urt. v. 19. 8. 2010 – B 14 AS 36/09 R, juris, Rn. 21.
	 17	Der Vorgang aus Selbstbeschaffung und dieser nachfolgenden Kostenerstattung wird als 
Einheit betrachtet. Grammatikalisch wird aus diesem Grund die dritte Person Singular ver
wendet.
	 18	LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 20. 5. 2016 – L 8 AL 1234/15, info also 2016, 220; LSG 
Hamburg, Urt. v.  13. 4. 2017  – L 4 AS 384/16, juris Rn. 18; LSG Schleswig-Holstein, Urt. 
v. 18. 11. 2022 – L 3 AL 33/20, NJ 2023, 133.
	 19	BeckOGK SGB II / ​Schwabe, § 30 SGB II, Rn. 2; BeckOK SozR / ​Gebhardt, § 34b SGB XII, 
Rn. 2; Grube, Sozialrecht aktuell 2010, 11, 12; Grube / ​Wahrendorf / ​Flint SGB XII / ​Wrackmeyer-
Schoene, § 34b SGB XII, Rn. 1; Kirsten, SGb 1991, 257; Mrozynski SGB I, § 43 SGB I, Rn. 30, 
33.
	 20	Estelmann SGB II / ​Burkiczak, § 30 SGB II, Rn. 13; Rothkegel, Strukturprinzipien des So-
zialhilferechts, S. 78 und ders., Sozialhilferecht, Teil III, Kap. 15, Rn. 19; Spranger, ZFSH / ​SGB 
1999, 590; jedenfalls bzgl. der konkreten Form kritisch: Kellner, NJ 2023, 134, 135.
	 21	Als Parallelnormen bezeichnet: jurisPK-SGB VIII / ​von Koppenfels-Spies, § 36a SGB VIII, 
Rn. 4; so zudem auch SG Heilbronn, Urt. v. 22. 11. 2019 – S 14 KR 3166/18, juris Rn. 2; mit 
inhaltlichen Übereinstimmungen argumentierend: Krohn, Keine Sozialhilfe für die Vergangen-
heit, S. 54 ff. und Grube, ZfJ 2001, 288, 289.




